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Sie werden nach der Bearbeitung Ihres Aufnahme-Antrags eine schriftliche Bestätigung erhalten 
Alle zusätzlichen Informationen finden sie auf unsere Homepage unter www.sc-mutterstadt.de

 
 
 
 
Bronzenes Volleyballabzeichen 
 

Eintrittsdatum * 
01. 

Geburtstag * Geburtsort * 

 
Mitgliedsname * 
 

Telefon * 

Vorname * 
 

Mobil 

Strasse * 
 

e-mail * 

PLZ, Wohnort * 
 

Gesetzliche Vertreter (Vor- u. Zunamen) * 

                   * Pflichtfelder bitte leserlich ausfüllen ! 
 
Die Kursgebühr von € 7,50,-- wird von dem unten angegebenen Konto jeweils zum 01. Januar oder 
zum 01. Juli des Jahres abgebucht. Erfolgt nach Kursende keine weitere Trainingsteilnahme, so   ent-
stehen außer der o.g. Kursgebühr keine weiteren Kosten. 
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Sollte die jugendliche Kursteilnehmerin nach Ablegung des Bronzenen Volleyballabzeichens weiter 
am VolliX-Projekt teilnehmen, so wird sie automatisch Vereinsmitglied zu den bekannten Konditio-
nen, jedoch die Aufnahmegebühr entfällt. 
 

2.    Mitgliedschaft 

Mitgliedsform Einzelbeitrag Familienbeitrag  

Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem umgezogenen Kind zu Beginn der Stunde im Trainingsbereich der Sporthalle ! 

Werden weitere Familienmitglieder mit aufgenommen: 

Name, Vorname 
 

Geburtstag Abteilung Gesetzliche Vertreter 

Name, Vorname 
 

Geburtstag Abteilung Gesetzliche Vertreter 

 

3.   Bankverbindung   

Kontoinhaber, Vor- u. Zuname * 
 

Bankinstitut, Ort * 

Kontonummer * 
 

Bankleitzahl * Unterschrift Kontoinhaber * 

        * Pflichtfelder bitte leserlich ausfüllen ! 

Abbuchung des Beitrages soll erfolgen:  halbjährlich (Januar, Juli) jährlich (Januar)

  

1. Antragsteller 

______________________________________ __________________________________________ 

 Unterschrift des Antragstellers Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

   (bei gemeinsamen Sorgerecht Unterschrift beider Elternteile, bei alleinigem Sorgerecht nur der Sorgeberechtigte!) 



SportClub Mutterstadt 1983 e.V 

 

Sie werden nach der Bearbeitung Ihres Aufnahme-Antrags eine schriftliche Bestätigung erhalten 
Alle zusätzlichen Informationen finden sie auf unsere Homepage unter www.sc-mutterstadt.de 

 
Postfach 1105 - 67106 Mutterstadt – Tel. 06234 / 50663  - Fax 06235 / 925879 / 959017 

e-mail: info@sc-mutterstadt.de 
 

Seite 2 

 

Beitragsordnung  
 

1. Beitragshöhe 
Der Sportclub 1983 Mutterstadt e.V. erhebt zur Finanzierung seiner wesentlichen Tätigkeiten fol-
gende Beiträge: 
• Volleyball Erwachsene  11,00 € 
• Volleyball Jugendliche  7,50 € 
• Volleyball ermäßigt  7,50 € 
• Gymnastik Erwachsene  8,00 € 
• Gymnastik Jugendliche  6,50 € 
• Gymnastik ermäßigt  6,50 € 
• Familienbeitrag  17,00 € 
• Passive Mitglieder  5,00 € 
Die Aufnahmegebühr beträgt ein Monatsbeitrag. 
 

2. Ermäßigte Beiträge 
Der ermäßigte Beitrag gilt für folgende Gruppen: 
•    Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Auszubildende, Rentner 
Die Berechtigung, den ermäßigten Beitrag in Anspruch zu nehmen, ist durch einen schriftlichen 
Nachweis zu belegen. Der Nachweis ist an die Geschäftsstelle zu schicken. Die Ermäßigung 
kann ab dem auf die Vorlage des Nachweises folgenden Monat in Anspruch genommen werden. 
 

3. Jugendliche 
Als Jugendliche gelten alle Personen, die am Monatsanfang noch nicht das 18. Lebensjahr  
vollendet haben. 
 

4. Familienbeitrag 
Als Familie gelten Ehepaare oder Alleinerziehende mit mindestens einem Kind, das noch nicht 
das 18. Lebensjahr vollendet hat oder den ermäßigten Beitrag in Anspruch nehmen könnte. Kin-
der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und den ermäßigten Beitrag nicht in Anspruch    
nehmen können, zahlen ab dem folgenden Kalenderjahr den normalen Beitrag. 
 

5. Beitragsbefreiung 
Der Vorstand kann mit 2/3 Mehrheit in besonderen Einzelfällen Mitglieder von der Beitrags-
zahlung entbinden. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen. 
 

6. Familienmitglieder 
Familienmitglieder können das gesamte Angebot des Vereins in Anspruch nehmen. 
  

7. Beitragserhebung 
Die Mitgliedsbeiträge werden halbjährlich oder jährlich im Voraus erhoben. Der Beitragseinzug 
erfolgt jeweils zum 01.01. bzw. 01.07. eines Kalenderjahres. 
 

8. Schlussregelung 
Diese Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 21.05.2010 beschlossen und 
tritt am 01.07.2010 in Kraft. 
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